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Die Auswirkungen des eidgendssischen
Raumplanungsgesetzes auf die Kantone

M. Baschung

Entscheidend ist, ob das vorliegende Gesetz den Verfassungsauftrag, der durch
Art. 220uater gestellt ist, zu erfiillen vermag. Die Verfassung verlangt die zweck-
maéssige Nutzung des Bodens und die geordnete Besiedlung des Landes. Das
Gesetz erfillt diesen Auftrag, indem es die Ziele setzt, die im Sinne der Verfas-
sung anzustreben sind. Das RPG beschrankt sich auf das Grundsétzliche und
lberlasst den Kantonen einen beachtlichen Entscheidungsspielraum. Es nennt
die Ziele, die auf jeder Stufe bei der Erfillung raumwirksamer Aufgaben anzu-
streben sind. Es enthalt die wichtigsten Grundsatze, die die Wegstrecke zur
rdumlichen Gestaltung unseres Landes markieren. Ziele und Grundsatze bilden
den Orientierungsrahmen der Raumordnungspolitik, in der — in Bund, Kanton
und Gemeinde - taglich Entscheide betreffend die Umwelt gefallt werden. Kein
anderer Erlass vermittelt ein so umfassendes Bild dartiber, wie unser Land fur
uns und unsere Nachkommen erhalten und weitergestaltet werden soll.

La question décisive est de savoir si la présente loi répond aux exigences dictées
par l'art. 22943t de |a constitution qui stipule une utilisation judicieuse du sol et
une occupation rationnelle du territoire. La loi y satisfait en formulant un certain
nombre de buts conformes & ces exigences. La loi sur 'aménagement du territoire
se limite a I'essentiel et laisse aux cantons une liberté considérable d’appréciation.
Elle mentionne les buts a poursuivre & chaque niveau dans I'accomplissement des
tdches d’aménagement du territoire et contient les principes les plus importants qui
marquent le chemin a suivre pour I'aménagement de notre pays. Les buts et
principes forment le cadre, auquel s’oriente la politique concernant 'organisation
du territoire, domaine dans lequel des décisions concernant /'environnement sont
prises quotidiennement au niveau de la Confédération, des cantons et des commu-
nes. Nul autre décret nous donne une idée aussi claire de la maniére, dont on désire
que notre pays soit sauvegardé et aménagé pour nous et les prochaines généra-
tions.

1. Einleitung

1.1 Zur Aufgabe der Raumplanung

Zu Beginn des Jahres 1980 ist das von
den eidgendssischen Raten am 22. Juni
1979 verabschiedete Bundesgesetz
Uber die Raumplanung in Kraft getreten.
Etwas mehr als zehn Jahre hat es
gedauert, bis Wirklichkeit wurde, was
das Schweizervolk mit der Annahme
der sogenannten Bodenrechtsartikel -
Art. 22" (ber die Eigentumsgarantie
und Art. 229vatr (iber die Raumplanung
- am 14.September 1969 in Auftrag
gegeben hat. Das erste Bundesgesetz
vom 4.0Oktober 1974, gegen das aus
verschiedenen Kreisen, namentlich aus
der Westschweiz, das Referendum
ergriffen wurde, verfehlte ganz knapp
das in einem dusserst heftigen Abstim-
mungskampf von allen gesamtschwei-
zerischen Parteien angestrebte Ja der
Stimmenden. Uber die Motive des
Neins gab es lange widersprechende
Ansichten. Einzig der Vergleich mit dem
neuen Gesetz lasst einigermassen si-
chere Schlisse zu.

Die Raumplanung, wie wir sie heute
verstehen als Vorbereitung und Durch-
fihrung von Massnahmen, um eine
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bestimmte rdumliche Ordnung (Raum-
ordnung) zu erreichen, hat in der
Schweiz <unteny, d.h. bei den Gemein-
den, ihren Anfang genommen. Dort hat
man sich zuerst dariber Gedanken
gemacht, dass der Boden wegen der
zahlreichen und vielfaltigen Nutzungs-
anspriiche je langer je mehr knapp
wird. Ebenfalls in den Gemeinden ist
zuerst die Erkenntnis durchgedrungen,
dass haushalterischer Umgang mit dem
Boden nur mdoglich ist, wenn alle
raumwirksamen Tétigkeiten, die immer
Boden beanspruchen und den Raum
gestalten, aufeinander abgestimmt wer-
den, und zwar im Blick auf eine gewoll-
te réumliche Ordnung. Nicht nur die
ausgewogene Zuteilung der Flachen fir
bestimmte Nutzungen (Ausgleich der
Interessen) ist notig; was wir brauchen,
um Boden und Raum den Bedurfnissen
entsprechend zu nutzen, muss damit in
Einklang stehen. Die Gemeinden haben
als erste die Erfahrung gemacht, dass
Nutzungspléne mit Zonen verschiede-
ner Nutzung nur verwirklicht werden
kénnen, wenn damit auch die Plane der
Erschliessung und Uberbauung (iber-
einstimmen.

1.2 Raumplanung im féderalistischen
Staat

Zaghaft, erst nach vielen Jahren, ist die
eben beschriebene Erkenntnis in die
Regionen, und noch spéater auf die
Ebene der kantonalen Aufgabenberei-
che gedrungen. Bis in die Zeit der
letzten Jahre hinein herrschte noch
weiterhin - in den Kantonen und im
Bund - die alte Uberzeugung, dass
jeder seine Aufgaben in seinem Bereich
selbstandig zu erfillen habe — wohl mit
bestem Wissen und Gewissen und mit
der Bereitschaft, die Anliegen anderer
wohlwollend zu prifen, aber doch mit
dem klaren Hinweis auf die eigene
Zustandigkeit. Die vielen Autobahnen
entlang von Wohnzonen - jetzt mit
Schutzwéanden versehen - sind stellver-
tretend fur viele andere Félle beredtes
Zeugnis dieser Grundhaltung.

Das erste Raumplanungsgesetz hat
vielleicht vor allem deshalb Schiffbruch
erlitten, weil es zumindest den Eindruck
erweckte, die Zusammenarbeit in der
Erfillung raumwirksamer Aufgaben
kénne nur Gber ein hierarchisch geglie-
dertes Planungssystem sichergestellt
werden. Vertreter der verbreiteten An-
sicht, dass Planung im foderalistischen
Staat mit (fast in allen Kantonen) stark
gepragter Gemeindeautonomie nur von
unten nach oben) erfolgen koénne,
belasteten die alte Vorlage mit dem
Vorwurf, man werde nun die Raumpla-
nung von <oben nach unten) diktieren.
Diesem Vorwurf war schwer zu begeg-
nen: Tatsdchlich sah das Gesetz ein
(Bundes-) Leitbild vor, das - zwar von
Bund und Kantonen gemeinsam erar-
beitet — fur die besiedlungs- und nut-
zungsmassige Entwicklung in den Kan-
tonen und fur die raumwirksamen
Tatigkeiten des Bundes richtungswei-
send sein sollte. Unzufrieden war man
ferner in den Regionen und Gemeinden
mit den im Gesetz vorgesehenen Richt-
planen der Kantone, die im Bereich der
Besiedlung und Landschaft, des Ver-
kehrs, der Versorgung und der 6ffentli-
chen Bauten und Anlagen die Entwick-
lung fur einen Zeitraum von bis zu 25
Jahren weitgehend vorbestimmten und
so den nachgeordneten Gemeinwesen
recht wenig Spielraum zu lassen schie-
nen. Der Hinweis auf die Praxis im
politischen Alltag und auf die im Gesetz
zugesicherten Maoglichkeiten der Mit-
sprache und des Rechtsschutzes konn-
te zu wenig beruhigen. Nur funf der
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“damals noch 25 Kantone wiesen eine
Mehrheit fiir das Gesetz auf.

2. Das neue Raumplanungsgesetz
2.1 Entstehung

Weder im Abstimmungskampf von
1976 noch spéater hat jemand o&ffentlich
die Nowendigkeit eines Bundesgeset-
zes Uber die Raumplanung bestritten.
Im Gegenteil: Schon wenige Monate
nach der Volksabstimmung trafen von
verschiedensten Seiten - aus Kreisen
der Befurworter und der Gegner der
ersten Vorlage - konkrete Vorschlage
und zahlreiche Anregungen fur ein
neues Gesetz ein. Die Auffassungen
Uber den Inhalt eines Raumplanungsge-
setzes blieben aber, wie vor der Ab-
stimmung, vielféltig. Weder die Postula-
te der Befurworter noch die Vorschlage
der Gegner boten gentigend sichere
Anhaltspunkte fur den einzuschlagen-
den Weg. Die Erwartungen gingen - bei
den Freunden wie bei den Gegnern der
ersten Vorlage — weit auseinander. Was
vor und nach der Abstimmung zu
erfahren war, blieb vor allem in einem
Punkt bedeutsam: Es ist nunmehr deut-
licher zu erkennen, was in der Raumpla-
nung heute als tragbar erscheint und
was als zwar an und fir sich wiinsch-
bar, aber gegenwartig nicht realisierbar
zurlickgestellt werden muss. Nicht zu
Ubersehen ist ferner, dass das erste
Raumplanungsgesetz in einer Zeit ent-
standen ist, in der niemand an eine
Wende dachte. Auch wenn diese Wen-
de keineswegs den Verfassungsauftrag
Uberflissig macht, so erfordert sie doch
da und dort ein Umdenken. Dazu
kommt, dass in der Zwischenzeit auf
dem Gebiet der Raumplanung neue
Erkenntnisse gewonnen, Tatsachen ge-
schaffen und wertvolle Erfahrungen
gemacht wurden.

In dieser Situation schien es richtig, den
Verfassungsauftrag des Art. 22duater By
nochmals grindlich zu Uberdenken. Die
Analyse des Begriffes der Raumpla-
nung liess erkennen, dass diese die
Koordination der rdumlich wirksamen
Tatigkeiten und die ausgewogene Zu-
teilung des Bodens fiur die verschiede-
nen Nutzungsarten sichern soll.

Der Auftrag aus der Verfassung musste
hernach mit den heutigen Gegebenhei-
ten konfrontiert werden; denn es sollte
ja ein realistisches Gesetz entstehen. Zu
untersuchen waren einmal die heutigen
Erwartungen an das neue Gesetz; dafir
lieferte der Abstimmungskampf um das
erste Gesetz genugend Hinweise. Im
nachsten Schritt waren die massgebli-
chen Tatsachen zu ermitteln, so na-
mentlich die heutigen Verhéltnisse bei
der Bodennutzung, die Probleme der
Besiedlung, des Verkehrs und der Ver-
sorgung. Es folgte die Untersuchung
der berlhrten Interessen, der offentli-
chen und privaten. Dabei wurde festge-

stellt, dass die Raumplanung mit ihren
Aufgaben (Koordination der raumwirk-
samen Tatigkeiten und Nutzungsord-
nung) vor allem dem sachgerechten
Ausgleich der vielfaltigen Interessen zu
dienen hat. In einem letzten Schritt
wurde gepriift, mit welchen Erlassen
das neue Raumplanungsgesetz in Be-
rihrung kommt: Es musste verhindert
werden, dass das neue Gesetz Dinge
regelt, die schon anderswo geordnet
sind. Dabei gaben wir uns Rechen-
schaft darlber, was unter den «Grund-
sétzeny, die der Bund nach Art. 229uater
Abs.1 BV erlassen muss, zu verstehen
ist. Der Bund kann, so wurde festge-
stellt, das Sachgebiet Raumplanung
nicht erschopfend ordnen. Die Kantone
haben ihre eigene Zustandigkeit.

Das neue Raumplanungsgesetz, das die
Rate am 22.Juni 1979 angenommen
haben - im Standerat mit 34:0, im
Nationalrat mit 149:0 Stimmen - erfullt
den Verfassungsauftrag. Aus der Tatsa-
che, dass niemand das Referendum
ergriffen hat, wird man auf jenen
eidgendssischen Konsens schliessen
darfen, den man auch schon als das
Optimum an ausgeglichener minimaler
Unzufriedenheit bezeichnet hat.

2.2 Ubersicht

Nach Verfassungsauftrag hat sich das
Gesetz mit den Fragen der Koordination
der raumwirksamen Tétigkeiten und
der Zuweisung des Bodens fir die
verschiedenen Nutzungsarten zu befas-
sen. Dazu kommen Regeln Uber die
Zustandigkeiten der verschiedenen Pla-
nungstrdger und das von ihnen zu
beachtende Verfahren. Der zweite Titel:
«(Massnahmen der Raumplanung) bildet
den Kern des Gesetzes. Er gliedert sich
in die Kapitel: (Richtplédne der Kantoney,
«Besondere Massnahmen des Bundes)
und «Nutzungsplédne). Die zwei erstge-
nannten widmen sich der Koordination
raumwirksamer Aufgaben, und zwar
auf Kantons- und Bundesebene sowie
zwischen Bund und Kantonen; das
Kapitel Uber die Nutzungspléne befasst
sich mit den Grundregeln Uber die
Zuweisung des Bodens fir die ver-
schiedenen Nutzungsarten.

Die Verfassung gebietet dem Bund,
Grundséatze Uber die Raumplanung zu
erlassen. Zu ordnen sind also nicht nur
Instrumente und Verfahren der Koordi-
nation raumwirksamer Aufgaben und
der Nutzungszuweisung; der Bund stellt
auch sogenannte materielle Grundséatze
Uber die Raumplanung auf. Diese
Grundsatze zeigen, nach welchen Wer-
tungen geplant werden soll. Sie sagen
aus, welche Gegebenheiten zu beach-
ten und welche Entwicklungen zu si-
chern sind, was zu férdern, zu unterlas-
sen oder zu verhindern ist. Zur Hauptsa-
che befinden sich diese Grundsétze im
ersten Titel in der Einleitung; aber auch
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verschiedene Normen der anderen Titel
enthalten derartige Grundséatze.

Der dritte Titel regelt die Bundesbeitra-
ge, eine Aufgabe, die aus Art. 224uater
Abs. 2 BV abzuleiten ist. Der vierte Titel
enthalt Bestimmungen Uber die Fach-
stellen des Bundes und der Kantone,
die vor allem mit Koordinationsaufgaben
betraut sein werden. Im flnften Titel
stellt das Gesetz fur die Kantone Min-
destanforderungen fir den Rechts-
schutz auf und verdeutlicht den bun-
desrechtlichen Rechtsschutz. Im sech-
sten Titel, den Schlussbestimmungen,
werden die Fristen fur Richt- und
Nutzungsplane festgelegt, die einfuh-
rende Massnahmen der Kantone um-
schreiben, die Mdglichkeiten vortiber-
gehender Nutzungszonen geordnet und
das Gewasserschutzgesetz in  den
Art.19 und 20 dem Raumplanungsge-
setz angepasst.

2.3 Die Grundziige des Gesetzes
Entscheidend ist, ob das vorliegende
Gesetz den Verfassungsauftrag, der
durch Art. 229uater gestellt ist, zu erfl-
len vermag. Die Verfassung verlangt die
zweckméssige Nutzung des Bodens
und die geordnete Besiedlung des
Landes. Das Gesetz erfillt diesen Auf-
trag, indem es die Ziele setzt, die im
Sinne der Verfassung anzustreben sind.
Planungsgrundsétze und Verhaltensnor-
men sowie die Verfahrensvorschriften
weisen den einzuschlagenden Weg. Die
Instrumente der Richt- und Nutzungs-
planung sind - &hnlich wie in der
abgelehnten Vorlage - die notwendigen
Hilfsmittel. Das Gesetz widmet sich
dem Hauptanliegen der Raumplanung
gemass Verfassungsartikel: der haus-
halterischen Nutzung des Bodens, der
Begrenzung des Siedlungsgebietes, der
bedirfnisgerechten und ausgewogenen
Zuteilung des Bodens fiir die verschie-
denen Nutzungen und einer damit
Ubereinstimmenden  Erfullung raum-
wirksamer offentlicher Aufgaben. Das
RPG beschrankt sich auf das Grundsatz-
liche und Uberlésst den Kantonen einen
beachtlichen Entscheidungsspielraum.
Es nennt die Ziele (Art.1), die auf jeder
Stufe bei der Erflllung raumwirksamer
Aufgaben anzustreben sind. Es enthalt
die wichtigsten Grundsétze (Art. 3), die
die Wegstrecke zur rdumlichen Gestal-
tung unseres Landes markieren. Ziele
und Grundsatze bilden den Orientie-
rungsrahmen der Raumordnungspolitik,
in der — in Bund, Kanton und Gemeinde
- t&glich Entscheide betreffend die
Umwelt gefallt werden. Kein anderer
Erlass vermittelt ein so umfassendes
Bild dartber, wie unser Land fir uns
und unsere Nachkommen erhalten und
weitergestaltet werden soll.

Darin dokumentiert sich die Bedeutung
der Raumplanung. Sie darf nicht, wie es
gelegentlich den Anschein macht, als
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eine weitgehend isolierte, administrati-
ve Vollzugsaufgabe - als gleichsam
sektorale Verwaltungsaufgabe unter
vielen anderen - betrachtet werden. Sie
verlangt Gesamtschau, Erkennen der
Zusammenhange und Auswirkungen.
Raumplanung ist ein entscheidendes
Mittel der Raumordnungspolitik. Art.1
macht dies deutlich. In Absatz1 wird
die Aufgabe der Raumplanung in jenen
Teilen der Raumordnungspolitik erldu-
tert, die zur Hauptsache mit Massnah-
men der Raumplanung erreicht werden
konnen: die zweckmadssige Nutzung
des Bodens und die geordnete Besied-
lung des Landes (Art.22auater Apg 1),
Fir dieses Teilfeld der Raumordnungs-
politik nennt Abs.1 drei Leitsatze der
Raumplanung: Boden soll haushélte-
risch genutzt, raumwirksame Aufgaben
aufeinander abgestimmt und die Be-
siedlung auf die erwinschte Entwick-
lung des Landes hin ausgerichtet wer-
den. Hierfir gibt das RPG die massgeb-
lichen Grundlagen. Absatz?2 erlautert
die Aufgabe der Raumplanung auf
jenen Teilgebieten der Raumordnungs-
politik, die zur Hauptsache in den
Wirkungskreis anderer Staatstatigkeiten
fallen. Hier soll Raumplanung Schiitzen-
hilfe leisten. Umweltschutz im weite-
sten Sinne, regionale Entwicklungspoli-
tik, Siedlungspolitik usw. sind Staats-
aufgaben, flr deren befriedigende Erful-
lung Raumplanung giinstige Randbe-
dingungen schaffen kann.

Die Ziele der Raumplanung sollen nicht

toter Buchstabe bleiben. Das Raumpla-

nungsgesetz will das Handeln der

Behdrden beeinflussen. Art. 3 nennt die

inhaltlichen Gesichtspunkte, nach de-

nen Planungsentscheide zu den be-
kannten Zielen getroffen werden sollen.

Dadurch haben die mit Planungsaufga-

ben betrauten Behorden:

a. die Landschaft zu schonen;

b. die Siedlungen nach den Bediirfnis-
sen der Bevolkerung zu gestalten
und in ihrer Ausdehnung zu begren-
zen;

c. fur die offentlichen oder im offentli-
chen Interesse liegenden Bauten und
Anlagen sachgerechte Standorte zu
bestimmen.

2.4 Die Instrumente des Gesetzes

Die Instrumente der Raumplanung - die
Richt- und Nutzungspldne - sollen
mithelfen, den Auftrag der Verfassung
zu erfullen.

2.4.1 Was sind Richtplane?

Die Richtplanung nach RPG (Art.6-12)
dient der Koordination. Ihr Ziel ist, die
raumwirksamen Tatigkeiten verschie-
dener Trager sowohl in bezug auf die
Vermeidung von Konflikten als auch im
Hinblick auf raumordnungspolitische
Ziele, Grundsatze und Absichten unter-
einander abzustimmen. Die Richtpla-

36

nung versteht sich als Prozess der
Planung in der Zusammenarbeit, als
stdndiges und zielgerichtetes Gesprach
zwischen den mit raumwirksamen Auf-
gaben betrauten Stellen innerhalb des
Kantons, aber auch mit anderen Tr&-
gern von Planungen in Bund, Nachbar-
kantonen und benachbartem Ausland.

2.4.2 Nutzungsplanung nach RPG

Mit den Nutzungsplanen soll die zweck-
massige Nutzung des Bodens und die
geordnete Besiedlung des Landes gesi-
chert werden. Sie bieten Gewahr fur
den rationellen Einsatz der privaten und
offentlichen Investitionen; sie verstarken
das Vertrauen in wirtschaftliche Mass-
nahmen, die mit dem Boden verbunden
sind. Sie schitzen vor schédigenden
Eingriffen anderer. Die Nutzungsplane
ordnen die fur jedermann zuldssigen
Nutzungen des Bodens. Normen Uber
die zuldssige Nutzung entstammen
verschiedenen Rechtsbereichen des
Bundes und der Kantone. Die Raumpla-
nung nach Art. 22auater BV widmet sich
zur Hauptsache der Frage, wo eine
bestimmte Nutzung zuldssig sein soll.
Das Gesetz beschrankt sich auf diese
Frage, indem es die wichtigsten Nut-
zungsarten und ihre Wirkungen um-
schreibt sowie Bestimmungen lber die
Zustandigkeit und das Verfahren ent-
halt. Fir Nutzungspflichten bietet es
keine Grundlage.

Das Gesetz nennt die hauptséachlichsten
Kriterien fir die Festlegung der Bau-,
Landwirtschafts- oder Schutzzonen.
Das kantonale Recht kann diese Nut-
zungsarten unterteilen, so die Bauzonen
in Wohn-, Kern-, Industrie- oder Gewer-
bezonen. Es kann weitere Nutzungsar-
ten bezeichnen. Ferner ist es dem
kantonalen Gesetzgeber anheimgestellt
zu bestimmen, dass sich Nutzungen

Uberlagern, indem zum Beispiel ein
Ortskern oder ein landwirtschaftlich
genutztes Seeufer gleichzeitig als

Schutzzone erklart werden. Andere Nut-
zungen koénnen sich nicht Uberlagern;
sie schliessen sich, wie Bau- und
Landwirtschaftszonen, gegenseitig aus.

3. Was bringt das Raumplanungs-
gesetz Neues?

3.1 Beschrénkung auf die Grundsatzge-
setzgebung

Der Bund hat in seiner Gesetzgebung
Uber die Raumplanung nur Grundséatze
aufzustellen. Der bisher nicht verwen-
dete Begriff «Gesetzgebung tber Grund-
sétze) deckt sich mit jenem der Ober-
aufsicht. Diese verleiht dem Bund nach
anerkannter Auslegung das Recht, «ge-
wisse allgemeine verbindliche Richtli-
nien im Sinne der sogenannten Grund-
satzgesetzgebung aufzustellen, wéh-
rend im Ubrigen das betreffende Sach-
gebiet der kantonalen Regelung unter-
liegty (Giacometti, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 1949, S.91). Der
Bund kann also das Sachgebiet Raum-
planung nicht erschopfend ordnen; die
Kantone haben ihre eigene Zustandig-
keit. Der Grundsatzgesetzgebung des
Bundes ist die Aufgabe Uberbunden,
das gesamtstaatlich Grundlegende zu
ordnen: in den wesentlichen Punkten
eine gewisse Rechtseinheit und eine
interkantonale Koordination zu errei-
chen oder bestimmte materielle Min-
destanforderungen bundesweit festzu-
legen.

Diese Hinweise zeigen, dass die Kanto-
ne in der Raumplanung nicht einfach
Organe fir den Vollzug des Bundesge-
setzes sind. Sie «schaffeny (Art. 229uater
BV) die Raumplanung, und dabei be-
achten sie die Grundséatze, die der Bund
erlassen hat. So muss auch verstand-
lich werden, dass sich der Bund bei
Verfahrensfragen, insbesondere im
Rechtsschutz, grosste Zuriickhaltung
auferlegt.

Bei einer Rahmen- oder Grundsatzge-
setzgebung, wie sie Art. 229uater Aps 1
BV fordert, lasst sich die fur den bun-
desrechtlichen Rechtsschutz bedeutsa-
me Frage, wann eine Verfigung sich
auf Bundesrecht, wann auf kantonales
Recht stltzt, oft nur schwer beantwor-
ten. Das Bundesgesetz regelt ja die
Aufgabe der Raumplanung nicht ab-
schliessend, und verschiedene Bestim-
mungen des Gesetzes bedurfen der
Ergénzung und Verdeutlichung im kan-
tonalen Recht, d. h. sie sind nicht unmit-
telbar anwendbar. Die allgemeinen
Bestimmungen Uber die Bundesrechts-
pflege konnten deshalb nicht einfach
unbesehen tbernommen werden. Die
Regelung des Vernehmlassungsent-
wurfs ging zu Unrecht von der Annah-
me aus, es sei alles, was irgendwie mit
dem Raumplanungsgesetz zu tun habe,
als Bundesrecht zu betrachten. In der
Vorlage an die eidg.Rate beschrankte
sich der Bundesrat auf zwei Gegenstan-
de, bei denen Bundesrecht ohne jeden
Zweifel Uberwiegt, namlich auf die
Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen
und die Entschadigungen wegen mate-
rieller Enteignung (Art. 34 RPG).

3.2 Die bundesrechtlichen Grundnut-
zungszonen

Schon lange bestehen Zonenplane ver-
schiedener Art. Die kantonalen Rechte
haben in der Festsetzung von Zonen
eine bemerkenswerte Vielfalt entwik-
kelt. Aber die &lteren kantonalen Bauge-
setze sind dabei einseitig von der
Ausscheidung der Bauzone ausgegan-
gen. Diese wurde als alleinige und
damit auch als die massgebliche Pla-
nungsmassnahme verstanden. Was da-
von Ubrig blieb, ergab - als Rest - das
<Ubrige Gebiety. So wurde — und wird -
die Bauzone als Hauptnutzung betrach-
tet. Hier bringt das Raumplanungsge-
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setz etwas grundlegend Neues: Der
Gesetzgeber hat deutlich gemacht,
dass es keine solche Hauptnutzung gibt
und «das Ubrige) ein Rest sei. Fir die
zweckmaéssige Nutzung des Bodens
und geordnete Besiedlung des Landes
ist das Anliegen der Uberbauung kei-
neswegs allein  massgebend; hinzu
kommen Erndhrung, Erholung usw.
Daher die bundesrechtliche Grundrege-
lung auch der Landwirtschafts- und der
Schutzzonen. Es sind also nach dem
neuen Bundesgesetz dre/ Hauptnutzun-
gen miteinander in Erwagung zu
ziehen: Bauzone, Landwirtschaftszone
und Schutzzone. Diese Gesamtbetrach-
tung, die eine ausgewogene Zuteilung
der Nutzungsarten bezweckt, entspricht
dem neuen raumplanerischen Denken.
Bei der Schaffung des Raumplanungs-
gesetzes ging es darum, diese Grund-
nutzungszonen zu ermitteln und - im
Rahmen der Grundsatzgesetzgebung -
die fur sie massgeblichen Kriterien
festzulegen.

Sicher entsprechen nicht alle Ortspla-
nungen den Grundsatzen des neuen
Raumplanungsgesetzes.  Anderungen
und Anpassungen sind zweifellos notig.
Doch heisst dies nicht, dass nun alles
auf den Kopf gestellt werden musste!
Das Gesetz legt in den Schlussbestim-
mungen (Art.35) die Fristen fur die
Angleichungen fiur die Richt- und Nut-
zungspldne wie folgt fest: Die Kantone
sorgen daflr, dass die Richtplédne spé-
testens fiunf Jahre nach Inkrafttreten
des Gesetzes vorliegen; ferner, dass die
Nutzungspléne rechtzeitig erstellt wer-
den, spatestens jedoch acht Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes vorliegen.
Der Bundesrat* hat die Richtplane zu
genehmigen (Art.11). Demgegenuber
werden die Nutzungspldne durch eine
kantonale Behorde genehmigt, diese
priift sie auf ihre Ubereinstimmung mit
den vom Bundesrat genehmigten kan-
tonalen Richtplanen. Mit der Genehmi-
gung durch die kantonale Behorde
werden die Nutzungsplane verbindlich
(Art. 26).

3.3 Der Ausgleich von Vor- und Nach-
teilen planerischen Handelns

Art.5 Abs.1 halt die Kantone an, dort
fur einen (angemessenen Ausgleichy zu
sorgen, wo durch Planungen erhebliche
Vor- und Nachteile entstehen. Zwischen
Vor- und Nachteilen soll eine bestimmte
Symmetrie hergestellt werden. Solches
Gleichgewicht verlangt schon die Ge-
rechtigkeit: Wer von der Offentlichkeit -
zu Recht! - fordert, dass sie Eingriffe in
sein Eigentum ausgleiche, soll Gewinne,
die sie ihm verschafft und auf welche er
keinen Anspruch hat, nicht restlos fur
sich behalten dirfen. Dazu erklart die
Botschaft: (Mit diesem Auftrag will das
Gesetz bundesrechtlich den Grundsatz
der Gerechtigkeit verankern.y Der Aus-

gleich setzt sich zundchst zusammen
aus den individuellen Entschadigungs-
anspriichen aus materieller Enteignung.
Diese Anspriche sind verfassungs-
rechtlich abgesichert: BV  Art. 22ter
Abs.3. Demzufolge werden enteig-
nungsgleiche Eingriffe individuell und
voll entschédigt. Das Gegenstiick bilden
die Vorteile, ndmlich — symmetrisch -
solche, die mindestens (in umgekehrter
Richtung) einer materiellen Enteignung
gleichkamen. Zu Ort und Mass der
Abschopfung &dussert sich das Bundes-
recht nicht. Der Rechtsetzungsauftrag
ist erflllt, wenn kantonales Recht sich
zu den Vorteilen der genannten Art
aussert. Immer aber fallen nur <erhebli-
chey Vor- und Nachteile in Betracht.
Dies aus rein praktischen (nicht rechtli-
chen) Grinden. Kleine Wertschwankun-
gen werden nicht erfasst. Das Gesetz
verlangt einen <angemessenen) Aus-
gleich der erheblichen Vor- und Nach-
teile. Es ist dabei nicht an eine genaue
Nivellierung der erfassten Wertschwan-
kungen gedacht. Sodann mussen die
fraglichen Vor- und Nachteile auf «Pla-
nungen nach diesem Gesetz) beruhen.
Da nur Nutzungsplane fur die Grundei-
gentimer verbindlich sind, vermdgen
auch nur sie Vorteile zu verschaffen
oder Einbussen zuzuflgen. Richtplan-
mehrwerte fallen also nicht in Betracht.
Vorteile, welche die Raumplanung dem
Einzelnen verschafft, sind namentlich
Zonenmehrwerte (z.B. Wechsel in die
Bauzone, erhohte Ausniltzung), ferner
Umlegungsmehrwerte, Erschliessungs-
mehrwerte usw. Doch die Eigentums-
garantie setzt der Mehrwertabgabe
Grenzen: Hat der Eigentiimer Anspruch
auf bestimmte Vorkehren der offentli-
chen Hand, so durfen Mehrwerte, die
daraus entstehen, nicht abgeschopft
werden. Und zweitens darf die Mehr-
wertabgabe den Wesensgehalt des Ei-
gentums nicht aushohlen. Abschop-
fungsmassnahmen, die die freie Verfig-
barkeit Uber Grundstiicke faktisch auf-
heben oder einer Konfiskation gleich-
kommen, sind nicht zuléssig. Selbstver-
stdndlich bleiben Eigenleistungen des
Grundeigentimers unangetastet.

Die Kantone mussen einen Ausgleich
schaffen. In den meisten Kantonen
werden durch die Steuergesetzgebung
entstandene Mehrwerte teilweise er-
fasst (Grundstiickgewinnsteuer, Ein-
kommens- und Vermdgenssteuer, Erb-
schaftssteuer). Besondere Regelungen
fur die Mehrwertabgabe kennen die
Kantone Basel-Stadt, Waadt (in Verbin-
dung mit Landwirtschaftszonen), Bern
(bei Sondervorteilen); Ansatze des Aus-
gleichs finden sich in den Kantonen
Freiburg, Graubtinden und Wallis. Die
Kantone sind in der Gestaltung des
Ausgleichs frei; sie haben bereits ge-
troffene fiskalische Massnahmen zu
bericksichtigen.
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4. Schluss

Es ist unbestritten, dass das neue
Bundesgesetz nicht nur offentlichen,
sondern auch privaten Interessen ent-
sprechen muss. Denn das Hauptanlie-
gen des Raumplanungsgesetzes be-
steht in der Verwirklichung einer sinn-
vollen und somit auch wirtschaftlich
verninftigen Nutzungsordnung. Jeder
m? Schweizerboden ist gleichzeitig
Gemeinde-, Kantons- und Bundesbo-
den. Deshalb sind Bund, Kantone und
Gemeinden gemeinsam verpflichtet, die
zweckmaéssige Nutzung des Bodens
und die geordnete Besiedlung des
Landes zu verwirklichen. Das RPG
bringt die dazu notwendigen Spielre-
geln und Instrumente und ermdglicht,
Bestehendes mit Zukinftigem zu ver-
binden.

Das neue Raumplanungsgesetz will
nicht die Planung um der Planung
willen. Es verlangt nicht, dass alles und
jedes abschliessend und auf mdglichst
weite Zeitrdume hinaus festgestellt und
fixiert werde. Die Zukunft soll nicht
verplant werden. (Uberschaubare Ent-
wicklungen und Zusammenhénge sol-
len erfasst werden, sagt der Bundesrat
in seiner Botschaft (S.10); «...das Vor-
greifen auf in allzu entfernter Zukunft
liegende Moglichkeiten kann dagegen
die Planung unndtig mit Unsicherheiten
und noch nicht auf eine Losung drén-
genden Problemen belasten.

Partnerschaft ist die Voraussetzung der
Raumplanung im foderalistischen Staat
Schweiz!

Was die Trager der raumplanerischen
Aufgaben betrifft, will das Gesetz Part-
nerschaft. Die raumlichen Probleme
sollen dort gel6st werden, wo sie sich
stellen. Wir durfen aber nie vergessen,
dass jede Aufgabe, ob sie nun eine
Bundes-, Kantons- oder Gemeindeauf-
gabe ist, letztlich auf Gemeindeboden
realisiert wird. Der Bund erfillt seine
raumwirksamen  Aufgaben in  der
Schweiz und nicht im Ausland. Er
bertihrt immer Kantons- und Gemeinde-
boden. Fir den Kanton trifft dasselbe
zu; und wenn eine Gemeinde irgend ein
Werk ausfihrt, kann es eben vorkom-
men, dass sie rdumlichen Interessen
des Kantons oder des Bundes begeg-
net. Deshalb gibt es nur eine Ldsung:
die Zusammenarbeit!

Adresse des Verfassers:

Fursprecher M. Baschung

Direktor des Bundesamtes fur Raumplanung
CH-3003 Bern

Bitte Manuskripte im
Doppel einsenden

37



	Die Auswirkungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes auf die Kantone

